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Sehr geehrter Herr Generaldirektor, 

 

im Namen der schwedischen Regierung übermittle ich hiermit Informationen über das Inkrafttreten 

des Übereinkommens über die Übergabeverfahren zwischen den Nordischen Ländern am 

16. Oktober 2012. 

 

 

(Schlussformel) 

 

(unterzeichnet) Dag HARTELIUS 
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ANLAGE 

 

 

Am 15. Dezember 2005 unterzeichneten Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden das 

Übereinkommen über die Übergabeverfahren zwischen den Nordischen Ländern (Nordischer 

Haftbefehl). Das Übereinkommen wird am 16. Oktober 2012 in Kraft treten. 

 

Mit dem Übereinkommen wird eine engere Zusammenarbeit zwischen den Nordischen Ländern 

festgelegt, als dies im Rahmenbeschluss des Rates über den Europäischen Haftbefehl der Fall ist. 

Daher wird das Übereinkommen bei Übergabeverfahren zwischen Dänemark, Finnland und 

Schweden anstelle des Rahmenbeschlusses des Rates über den Europäischen Haftbefehl 

Anwendung finden. 

 

 

________________________ 

 


